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 Veröffentlicht am 28.12.1928

Norm

EO §70

Rechtssatz

Ist die Exekution vollzogen und beendet, so kann, wenn später die Exekutionsbewilligung im Rechtsmittelwege

beseitigt wird, die Wiederherstellung des früheren Zustandes im Exekutionsverfahren nicht begehrt werden.
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